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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Nieby plant mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Nr. 1 für das Gebiet „Sandkoppel“ die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Er-

richtung eines Feriendorfs („Reetdorf Geltinger Birk“) zu schaffen. 

Im Rahmen der Planung ist der Artenschutz gem. § 44 (1) BNatSchG zu beachten. Dabei ist 

zu prüfen, ob es zu einer Verwirklichung der Verbotstatbestände kommen kann bzw. ob 

durch die Maßnahme besonders oder streng geschützte Arten betroffen sind. 

Einem besonderen Schutz unterliegen hierbei Tier- und Pflanzenarten der Anhänge A oder B 

der EG-Verordnung Nr. 338/97, des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG, europäische Vo-

gelarten gem. EU-Vogelschutzrichtlinie sowie Arten, die in einer Rechtsverordnung nach 

§ 54 (1) BNatSchG aufgeführt sind. 

Die nach BNatSchG streng geschützten Arten sind in Anhang A der EG-Verordnung Nr. 

338/97, in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG oder in einer Rechtsverordnung nach § 54 

Absatz 2 aufgeführt. 

Zur Beurteilung, ob durch den Bau des Feriendorfes besonders oder streng geschützte Arten 

gem. Definition des BNatSchG betroffen sind, erfolgt eine artenspezifische Einzelprüfung auf 

Basis von Kartierungen unterschiedlicher Artengruppen sowie Potenzialanalysen. Die arten-

schutzrechtliche Bewertung orientiert sich an den Arbeitshilfen des Landesbetrieb Straßen-

bau und Verkehr Schleswig-Holstein „Beachtung des Artenschutzrechtes bei Planfeststel-

lung“ [1] sowie „Fledermäuse und Straßenbau“ [2]. 

Die GFN mbH erhielt von der Gemeinde Nieby den Auftrag zur Erstellung der erforderlichen 

Unterlagen. 

 

 

2. Untersuchungsraum und beurteilungsrelevante Merkmale des 
Vorhabens 

2.1. Übersicht über das Vorhabengebiet 

Das Plangebiet liegt auf der Landspitze Geltinger Birk, nordöstlich von Nieby. Es handelt sich 

dabei um die ehemalige Kasernenanlage „Sandkoppel“, die seit 1996 nicht mehr genutzt 

wird. Im Norden des ca. 8,9 ha großen Gebietes grenzt die seit 2014 wiedervernässte Fläche 

der Birk an. Das Gebiet gehört zum Natura 2000-Netz von Schutzgebieten und ist als EU-

Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Die nördlichen / nordwestlichen Flächen der Geltinger Birk 

sind zudem FFH-Gebiet und Naturschutzgebiet (siehe Abbildung 1). 

Auf dem Kasernengelände sind die Gebäude sowie KFZ-Hallen, Straßen und weitere versie-

gelte Flächen erhalten (siehe Abbildung 2). Weiterhin ist das Gelände durch Wiesen- und 

Brachflächen, Gehölzaufwuchs und einer Waldfläche geprägt. Die Vegetation, vor allem die 

Gehölzvegetation, hat sich entsprechend dem langen Zeitraum seit der Nutzungsaufgabe 

entwickeln können. 



Untersuchungsraum und beurteilungsrelevante Merkmale des Vorhabens 

GFN mbH (14-144) 05.01.15: Feriendorf Geltinger Birk - Artenschutzrechtiche Bewertung 2 

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes 
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Abbildung 2: Plangebiet, ehemaliges Kasernengelände mit Gebäuden und Verkehrsflächen 

 

2.2. Beschreibung des Vorhabens 

Alle Gebäude sowie die weiteren versiegelten Flächen sollen im Zuge der Maßnahme zu-

rückgebaut werden. Geplant ist weiterhin die Rodung der meisten Gehölze im Bebauungsbe-

reich (siehe Abbildung 3). 

Auf der Fläche ist die Entwicklung einer offenen, lockeren und grün gestalteten Ferienhaus-

siedlung mit reetgedeckten Ferienhäusern (48 Wohneinheiten mit zusammen 236 Betten) 

nebst zugehörigen Infrastruktur-Einrichtungen (Servicegebäude, Anlagen zur Ver- und Ent-

sorgung, Kläranlage) geplant (siehe Abbildung 4). 
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Abbildung 3: Bebauungsbereich 

 

Vorgesehen sind insgesamt 41 eingeschossige Einzelgebäude (davon 7 Doppelhäuser) im 

regionaltypischen Stil mit Reetdach und roten Backsteinfassaden. Es werden 3 verschiedene 

Haustypen mit unterschiedlichen Angeboten hinsichtlich Wohnfläche und Bettenzahl errich-

tet. 

Hinzu kommt im Eingangsbereich ein Servicegebäude (Empfang/Verwaltung/Geräte) sowie 

eine Kläranlage. Die Lage und Stellung der Ferienhäuser auf dem Gelände berücksichtigt 

auch die für die nutzerseitige Akzeptanz wichtigen Sichtbeziehungen in die freie Landschaft. 

Die verkehrliche Erschließung des Gebietes erfolgt von der Dorfstraße (K 58) aus über die im 

Eigentum des Vorhabenträgers befindliche Zufahrtsstraße „Sandkoppel“. Die Zufahrt dient 

zugleich als öffentlich genutzter Wanderweg, der am westlichen Plangebietsrand (und z.T. im 

Plangebiet gelegen) seine Fortsetzung findet. Das Plangebiet selbst wird über eine vom Vor-
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platz mit Empfangsgebäude ausgehende zentrale Achse erschlossen, von der wiederum 

Stichwege die einzelnen Ferienhaus-Cluster erschließen. Von der Hauptachse aus führt ein 

zentraler Fußweg nach Norden zu dem dort verlaufenden Wanderweg.  

Das Plangebiet ist ringsum wirksam eingegrünt unter Erhalt und Ergänzung wichtiger vor-

handener Grünelemente (Knicks, Gehölzstreifen, Wald); z.T. werden auch neue Grünstruktu-

ren aufgebaut. Der erhaltenswerte Baumbestand bleibt weitgehend erhalten. Teile des be-

stehenden Waldes im Südosten des ehem. Kasernengeländes werden gerodet; auf der süd-

lich anschließenden Fläche wird die erforderliche Ersatzaufforstung durchgeführt (siehe Ab-

bildung 4). Weiterhin ist dort die Anlage einer Streuobstwiese vorgesehen; im vorderen Teil 

der Fläche wird die neue Kläranlage nebst Trafostation installiert. 

 

 

Abbildung 4: Lageplan 
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3. Faunistische Untersuchungen 

Aufgrund der Lage auf der Geltinger Birk und damit in direkter Angrenzung zu naturschutz-

fachlich sehr hochwertigen Flächen, wurden 2015 Kartierungen von unterschiedlichen Arten-

gruppen durchgeführt. Im Fokus standen Fledermäuse, Amphibien sowie Brut- und Rastvö-

gel.  

Für alle weiteren artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen wird die artenschutzfachliche 

Bewertung auf Basis einer Übersichtsbegehung eine Potentialanalyse durchgeführt. Dies ist 

aufgrund der Habitataustattung sowie der geographischen Verbreitung der Arten und der 

damit zu erwartenden artenschutzrechtlichen Konflikte als ausreichend zu betrachten. 

3.1. Methodik 

Die einzelnen Artengruppen wurden folgendermaßen erfasst: 

 

Baumhöhlen 

Baumhöhlen sind sowohl für Brutvögel als auch für Fledermäuse relevante Strukturen. Sie 

können potenziell als Nistplatz für Brutvögel sowie als Sommer- und Winterquartier für Fle-

dermäuse dienen. Die Bäume im Bebauungsbereich wurden daher im Winter vor der Belau-

bung nach Höhlen abgesucht (siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1: Kartierung Baumhöhlen 

Nummer Datum Artengruppe Kartierer 

1 17.02.15 Baumhöhlen H. Rudolphi 

 

Fledermäuse, Winterquartiere in Gebäuden 

Gebäude und Baumhöhlen können potenziell von Fledermäusen als Winterquartier genutzt 

werden. Durch den Abriss der Gebäude und Rodung der Gehölze ist die Artengruppe arten-

schutzrechtlich potenziell betroffen.  

Alle Gebäude im Bebauungsbereich (siehe Abbildung 3) wurden am 24.02.15 begangen 

(siehe Tabelle 2). Die Gebäude, Schwerpunkt lag dabei auf Dachböden und Keller, wurden 

auf Spuren (Kot, Totfunde) und Fledermausvorkommen, teilweise auch mit Hilfe eines Endo-

skops, untersucht. 

Tabelle 2: Kartierung Fledermaus-Winterquartiere 

Nummer Datum Artengruppe Kartierer 

1 24.02.15 Winterquartiere in Gebäuden H. Rudolphi 

 

Fledermäuse, Winterquartiere in Baumhöhlen 

Die Untersuchung der Baumhöhlen erfolgt noch im Zuge einer Bestandskontrolle vor den 

Rodungsarbeiten. Da aufgrund der Habitatausstattung, der geringen Größe der Waldfläche 

und Lage keine Winterquartiere in den Baumhöhlen zu erwarten sind, wird dies als ausrei-

chend erachtet. 
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Fledermäuse, Wochenstuben 

Gebäude und Baumhöhlen sind potenziell Quartiere, die von Fledermäusen als Sommer-

quartier genutzt werden können. Artenschutzrechtlich sind vor allem Wochenstuben von Be-

deutung. Sowohl die Gebäude als auch die von der Rodung betroffenen Bäume mit Baum-

höhlen wurden während der Wochenstubenzeit Ende Mai bis Mitte Juli kontrolliert. In 4 Näch-

ten bei entsprechender Witterung (warme, windarme Nächte), unter besonderer Berücksich-

tigung der morgendlichen Schwärmphasenzeit, wurden mittels Sichtbeobachtung und Detek-

tor die Fledermäuse kartiert (siehe Tabelle 3). Außerdem wurden die Gebäude und Bäume 

nach Spuren (Kot, Nahrungsreste, Totfunde) abgesucht. 

Tabelle 3: Kartierung Fledermaus-Wochenstuben 

Nummer Datum Artengruppe Kartierer 

1 28.05.15 Wochenstuben H. Rudolphi 

2 15.06.15 Wochenstuben H. Rudolphi 

3 24.06.15 Wochenstuben H. Rudolphi 

4 09.07.15 Wochenstuben H. Rudolphi 

 

 

Amphibien 

Das Plangebiet ist ein potenzieller Winterlebensraum für die in der Umgebung vorkommen-

den Amphibien. Zur Einschätzung der Bedeutung des Plangebietes als Winterquartier für die 

artenschutzrechtlich relevanten Arten wurden Kleingewässer, Gräben und Überflutungsbe-

reiche in bis zu 800 m Entfernung an 4 Terminen kartiert (siehe Tabelle 4 und Abbildung 5). 

Tabelle 4: Kartierung Amphibien 

Nummer Datum Artengruppe Kartierer 

1 10.04.15 Frühlaicher P. Neumann 

2 17.04.15 Frühlaicher P. Neumann 

3 04.06.15 Nachtbegehung J. Krütgen 

4 09.07.15 Spätlaicher / Juvenile H. Rudolphi 
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Abbildung 5: Kartiergebiet Amphibien 

 

Brutvögel 

Das Plangebiet sowie die angrenzenden Flächen sind Brutgebiete für Vögel, die daher von 

der geplanten Maßnahme betroffen sind. Zwischen März und Juli erfolgten an 6 Terminen 

flächendeckende Begehungen, die nach der Standardmethodik der Revierkarteirung [3] [4]) 

durchgeführt wurde (siehe Tabelle 5). In der Bestandsbeschreibung und der Auswirkungs-

prognose wird aufgrund der unterschiedlichen Konfliktsituation zwischen Brutvögeln des ei-

gentlichen Plangebietes und denen der angrenzenden Niederung unterschieden (siehe Ab-

bildung 6). Bei den Brutvögeln außerhalb des Plangebietes beschränkt sich die Beschrei-

bung sowie Bewertung auf wertgebende Arten, die durch das Vorhaben potenziell betroffen 

sind. Das sind im vorliegenden Fall Limikolen und Gänse, die entsprechend Störungsemp-

findlich sind. 
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 Tabelle 5: Kartierung Brutvögel 

Nummer Datum Artengruppe Kartierer 

1 30.03.15 Brutvögel H. Rudolphi 

2 14.04.15 Brutvögel H. Rudolphi 

3 29.04.15 Brutvögel H. Rudolphi 

4 15.05.15 Brutvögel H. Rudolphi 

5 29.05.15 Brutvögel H. Rudolphi 

6 08.06.15 Brutvögel H. Rudolphi 

mit Ergänzung durch D. Buschmann 

 

 
Abbildung 6: Kartiergebiete Brutvögel 
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Rastvögel 

Von dem Feriendorf können Störungen von Rastvögeln im Vogelschutzgebiet ausgehen. 

Daher wurden die Rastvögel im Frühjahr im Umkreis von rd. 400 m um das Plangebiet kar-

tiert. Die Rastvogelkartierung richtete sich mit 14 Begehungen von Mitte Februar bis Juni 

nach den Vorgaben des LLUR (LANU 2008) (siehe Tabelle 6). Für die Ratsvogelkartierung 

wurde das Untersuchungsgebiet in 5 Zählgebiete aufgeteilt (siehe Abbildung 7).  

Tabelle 6: Kartierung Rastvögel 

Nummer Datum Artengruppe Kartierer 

1 17.02.15 Rastvögel D. Buschmann / H. Rudolphi 

2 04.03.15 Rastvögel D. Buschmann 

3 09.03.15 Rastvögel D. Buschmann 

4 17.03.15 Rastvögel D. Buschmann 

5 24.03.15 Rastvögel D. Buschmann 

6 30.03.15 Rastvögel H. Rudolphi 

7 08.04.15 Rastvögel D. Buschmann 

8 14.04.15 Rastvögel D. Buschmann 

9 27.04.15 Rastvögel D. Buschmann 

10 04.05.15 Rastvögel D. Buschmann 

11 15.05.15 Rastvögel H. Rudolphi 

12 20.05.15 Rastvögel D. Buschmann 

13 29.05.15 Rastvögel H. Rudolphi 

14 08.06.15 Rastvögel H. Rudolphi 
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Abbildung 7: Zählgebiete bei der Rastvogelkartierung 

 

3.2. Ergebnisse der Erfassungen 

3.2.1. Fledermäuse 

Baumhöhlen 

Da Baumhöhlen wichtige Fledermausquartiere darstellen, wurden sie im Bereich des Be-

baungsgebietes kartiert. Insgesamt wurden nur 4 Baumhöhlen festgestellt. Grund ist der 

noch recht junge Baumbestand, sodass sich entsprechend wenige Baumhöhlen bisher aus-

bilden konnten. 
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Abbildung 8: Lage der von der Rodung betroffen Baumhöhlen 

 

Winterquartiere in Gebäuden 

Fast alle Gebäude im Plangebiet sind Unterkellert, unter einigen befinden sich auch Bunker-

anlagen. In zwei Gebäuden stand bei der Begehung in Teilen des Keller- und Bunkerberei-

ches Wasser, sodass hier optimale Klimabedingungen zu erwarten waren. Dagegen ist die 

Frostfreiheit in den Oberirdischen Gebäudebereichen durch die fehlende Nutzung nicht gesi-

chert. 

Während der Begehung konnten weder Fledermäuse beobachtet, noch Spuren gefunden 

werden. Eine aktuelle Nutzung der Gebäude als Winterquartier kann daher ausgeschlossen 

werden. 
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Winterquartiere in Baumhöhlen 

Da eine Nutzung der Baumhöhlen sehr unwahrscheinlich ist (siehe Kapitel 4.3.2), werden die 

Höhlen erst im Zuge der Rodungsarbeiten hinsichtlich Besatz untersucht. 

 

Wochenstuben 

Durch die Kartierung wurde eine Wochenstube der Zwergfledermaus nachgewiesen. Es 

wurden 3 Quartiere in 2 Gebäuden gefunden, die von der Wochenstubengemeinschaft ge-

nutzt wurden (siehe Abbildung 9). Am 24.06.15 konnten beim Ausflug 18 Exemplare (adulte 

Weibchen) gezählt werden. Der Schwerpunkt der Jagdaktivitäten lag im Bereich der beiden 

Gebäude sowie entlang der angrenzenden Gehölze (siehe Abbildung 9). Grund hierfür war 

das hohe Nahrungsangebot sowie dem Windschatten, beides bedingt durch das hohe Ge-

hölzaufkommen seit dem Leerstand der Kaserne. 

Wochenstuben anderer Arten bzw. weitere Wochenstuben der Zwergfledermaus können 

dagegen ausgeschlossen werden. 
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Abbildung 9: Quartiere der Wochenstube sowie Jagdschwerpunkt 
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Abbildung 10: Quartier Nr. 1 (Pfeil weist auf das Einflugloch unter dem Balken), adulte Zwergfleder-

maus an der Wand 

 

 
Abbildung 11: Quartier Nr. 1, Zwergfledermäuse während der Schwärmzeit 
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Abbildung 12: Quartier Nr. 2, Pfeil weist auf das Einflugloch in der Wand 
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Abbildung 13: Quartier Nr. 3 hinter dem Türrahmen, Pfeil weist auf das Einflugloch 

 

 

Abbildung 14: Quartier Nr. 3, Zwergfledermaus im Anflug, Pfeil weist auf das Einflugloch 
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3.2.2. Amphibien 

Im Untersuchungsgebiet wurden 4 Amphibienarten erfasst (siehe Abbildung 15). Die Ergeb-

nisse lassen sich wie folgt darstellen: 

- Teichfrosch (RL SH: D*): Die Art ist über das ganze Untersuchungsgebiet in größeren 

Beständen verbreitet. In mehreren Bereichen wurden über 50 rufende Exemplare 

festgestellt. 

- Grasfrosch (RL SH: V): Die Art wurde an zwei Stellen mit wenigen Individuen (max. 5 

Ex.) festgestellt. Beide Stellen liegen am Rand des Plangebietes im Übergangsbe-

reich zur Überflutungsfläche.  

- Laubfrosch (RL SH: 3, Anhang IV): Zwei Fundpunkte mit jeweils mehr als 10 Rufern 

rd. 600 m westlich des Plangebietes. Diese Daten stimmen mit den Verbreitungsda-

ten des LLUR überein. Ein Vorkommen im Plangebiet kann daher ausgeschlossen 

werden. 

- Erdkröte: Ein Fundpunkt mit über 100 Rufern am Rand des Plangebietes im Über-

gangsbereich zur Überflutungsfläche sowie ein wanderndes Exemplar auf der Zu-

fahrtsstraße „Sandkoppel“.  

 

*Daten defizitär, daher keine Einteilung 

 

Von den potenziell Vorkommenden Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie Kammmolch, Rot-

bauchunke, Kreuzkröte, Moorfrosch und Laubfrosch konnte nur der Laubfrosch im Untersu-

chungsgebiet nachgewiesen werden. Dies aber auch nur in 600 m Entfernung. Es ist davon 

auszugehen, dass keine Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie das Plangebiet als Überwinte-

rungsquartier regelmäßig nutzen. Allenfalls vereinzelte Exemplare sind im Plangebiet zu er-

warten. 
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Abbildung 15: kartiertes Amphibienvorkommen 
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3.2.3. Brutvögel 

 

Brutvögel innerhalb des Plangebietes 

Im Plangebiet konnten 34 Brutvogelarten nachgewiesen werden. Bei den meisten Arten han-

delt es sich um häufige Gebüschbrüter wie z.B. Dorngrasmücke, Heckenbraunelle, Zaunkö-

nig und Amsel. Zu den Höhlen- und Halbhöhlenbrüter, die neben Baumhöhlen auch die Zahl-

reichen Nischen in den Gebäuden nutzten, gehören Bachstelze, Feldsperling, Gartenbaum-

läufer, Grauschnäpper, Kohlmeise und Blaumeise. Als reine Gebäudebrüter nisteten Rauch-

schwalbe und Mehlschwalbe im Plangebiet. Ein Paar Dohlen hielten sich am Beginn der 

Brutsaison am Schornstein eines Gebäudes auf, konnten aber ab dem 29.04.15 nicht mehr 

beobachtet werden. 

Weitere Arten waren je ein Paar vom Kuckuck und Mäusebussard, sowie Fasan und Bunt-

specht. Am Randbereich im Schilf zur Niederung brüteten noch Teichrohrsänger und Bläss-

huhn. 

Die Brutdichte an Gebüschbrütern ist sehr hoch, was durch den langen Leerstand und dem 

damit verbundenen Gehölzaufwuchs des Geländes begründet ist. Auch Nischen-, Höhlen- 

und Halbhöhlenbrüter finden ausreichend Brutplätze und Nahrung vor. 

Arten der Roten Liste konnten im Plangebiet nicht nachgewiesen werden. Der Kuckuck steht 

auf der Vorwarnliste SH.  
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Tabelle 7: Brutvögel 2015 

Nummer Art Anzahl Brutpaare 

1 Mäusebussard 1 

2 Fasan 1 

3 Blesshuhn 3 

4 Ringeltaube 5 

5 Kuckuck 1 

6 Buntspecht 2 

7 Rauchschwalbe 4 

8 Mehlschwalbe 4 

9 Bachstelze 5 

10 Zaunkönig 14 

11 Heckenbraunelle 11 

12 Rotkehlchen 8 

13 Amsel 16 

14 Singdrossel 8 

15 Dorngrasmücke 9 

16 Klappergrasmücke 5 

17 Mönchsgrasmücke 26 

18 Gartengrasmücke 4 

19 Teichrohrsänger 2 

20 Sumpfrohrsänger 2 

21 Gelbspötter 6 

22 Fitis 7 

23 Zilpzalp 24 

24 Grauschnäpper 2 

25 Kohlmeise 7 

26 Blaumeise 7 

27 Gartenbaumläufer 1 

28 Feldsperling 6 

29 Buchfink 24 

30 Stieglitz 5 

31 Grünfink 6 

32 Gimpel 2 

33 Goldammer 7 

34 Rabenkrähe 1 

Ʃ   236 

 



Faunistische Untersuchungen 

GFN mbH (14-144) 05.01.15: Feriendorf Geltinger Birk - Artenschutzrechtiche Bewertung 22 

 

Abbildung 16: Brutvögel innerhalb des Plangebietes 

 

Brutvögel der Niederung  

Außerhalb des Plangebietes wurden nur Arten kartiert, die potenziell durch von der Nutzung 

des geplanten Feriendorfes verursachten Störungen betroffen sind. Dies sind innerhalb der 
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Niederung Limikolen sowie Gänse, Enten und Rallen im Nahbereich des Plangebietes. Ins-

gesamt wurden folgende 6 Arten kartiert: Graugans, Kanadagans, Stockente, Blässhuhn, 

Kiebitz und Rotschenkel. Bei Teichhuhn und Flussregenpfeifer besteht zudem Brutverdacht. 

Auf den Grünlandflächen brüteten außerdem noch Feldlerchen.  

Hervorzuheben sind die Brutnachweise von Rotschenkel (3 Brutpaare, RL SH V) und Kiebitz 

(6 Brutpaare, RL SH 3), da die Bestände beider Arten im langfristigen Trend landesweit ei-

nem deutlichen Rückgang unterliegen und die Arten durch Störungen potenziell besonders 

empfindlich reagieren (siehe Abbildung 17). Die Niederung mit den neu überfluteten Flächen 

hat sich als wertvolles Bruthabitat für diese beiden Arten erwiesen. 

Die beiden dem Plangebiet nächstgelegenen Brutinseln wurden dagegen dieses Jahr noch 

nicht angenommen. Allerdings wurden die Inseln intensiv von Rast- bzw. Gastvögeln ge-

nutzt. 
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Abbildung 17: Brutvorkommen von Rotschenkel und Kiebitz außerhalb des Plangebietes 

3.2.4. Rastvögel 

Insgesamt wurden in den Niederungsbereichen (TG1 bis TG4) und auf dem Sporn (TG5) 82 

Vogelarten mit 9.405 Exemplaren bei der Rastvogelkartierung erfasst (Anzahl Exemplare: in 

der Summe, d.h. Vögel die sich über mehrere Tage bzw. Wochen dort aufhielten wurden 

entsprechend mehrmals gezählt). Bei den Zahlen ist zu berücksichtigen, dass es sich nur um 

den Frühjahrszug handelt, bei dem i.d.R. weniger Zuggeschehen registriert wird als im 

Herbst. Die Zahlen verdeutlichen die hohe Bedeutung der überfluteten Niederungsbereiche 

für Rastvögel. Entenvögel (dazu gehören neben den eigentlichen Enten auch Schwäne, 

Gänse und Säger) waren mit 20 Arten und Limikolen mit 21 Arten vertreten. Beide Arten-

gruppen stellen damit 50 % aller Arten, was die hohe Bedeutung der Überflutungsflächen 

gerade für Wasser- und Watvögel verdeutlicht.  

Die Verteilung der Arten sowie Exemplare auf die Teilgebiete ist der nachfolgenden Tabelle 

zu entnehmen. Bei dem Vergleich zwischen den Teilgebieten ist die unterschiedliche Größe 

zu berücksichtigen. Die Ergebnisse zeigen, dass im nordöstlichen Niederungsbereich (TG1 

bis TG3) der Großteil des Rastgeschehens stattfindet. In TG2 wurden mit 4.203 die meisten 

Exemplare gezählt, die sich auf 49 Arten verteilen. Die meisten Arten wurden im TG3 erfasst: 

76 Arten mit 4.173 Exemplaren. Im südwestlichen Niederungsbereich (TG4) wurden dage-

gen nur 23 Arten mit 451 Exemplaren erfasst, was wahrscheinlich am Relief, am Nahrungs-

angebot und an der Lage liegt. Auf dem Sporn wurden von 5 Arten 160 Exemplare gezählt. 

Während am Beginn der Erfassung dort bei noch niedrigem Getreide regelmäßiger Rastvö-

gel anzutreffen waren, ließ das Ratsgeschehen mit zunehmend höherem Getreide nach. 

Nach dem 14.04.15 wurden dort keine Rastvögel mehr gesichtet. 

Im Anhang befindet sich die Artenliste der kartierten Rastvögel. 

 

Tabelle 8: Rastvögel 

Teilgebiet Anzahl Arten Anzahl Exemplare 

1 23 407 

2 49 4.203 

3 76 4.173 

4 23 451 

5 5 160 
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4. Relevanzprüfung 

4.1. Ausgewertete Daten 

Für die artenschutzrechtliche Prüfung stehen neben den Ergebnissen der eigenen Erfassun-

gen noch folgende Daten zur Verfügung: 

- Artenkataster des LLUR 

- LLUR Monitoringdaten „Geltinger Birk“ 

- Brutvogeldaten der OAG, (Ornitho-Daten) 

- Vogelkartierung LLUR (durchgeführt von Michael Fischer, NABU-

Schutzgebietsreferent) 

4.2. Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Das Plangebiet wurde nicht von der GFN mbH auf Vorkommen von planungsrelevanten 

Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie untersucht. Geschützte Pflanzenarten sind 

daher nicht Bestandteil der vorliegenden artenschutzrechtlichen Bewertung. Hier wird auf 

den Umweltbericht verwiesen. 

4.3. Tierarten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

4.3.1. Datenauswertung des LLUR-Artenkatasters und LLUR Monitoringdaten 

Fledermäuse 

Aus dem LLUR-Artenkataster liegen 2 Meldungen vor. Einmal ein Exemplar der Breitflügel-

fledermaus in Gelting, die zweite Meldung ist eine Wochenstube von 155 Exemplaren der 

Zwergfledermaus in Schwakendorf, rd. 7,5 km südlich des Vorhabens. 

 

Amphibien 

Durch das Monitoring der Geltinger Birk liegen zahlreiche Daten zu Amphibienvorkommen 

vor. Aus dem Umgebungsbereich bis rd. 500 m gibt es Nachweise für Rotbauchunke 

(Abbildung 18), Moorfrosch und Laubfrosch (Abbildung 19). Aus dem FFH-Gebiet liegen 

Funde des Kammmolches vor (Abbildung 20). Von Nils Kobarg wurde zusätzlich ein Vor-

kommen der Rotbauchunke im Bereich der neuen Bodenentnahmestelle südlich des Plange-

bietes (in rd. 400 m Entfernung) gemeldet. 

Die Nachweise aus dem Nahbereich nördlich bzw. östlich des Plangebietes stammen noch 

vor der Renaturierungsmaßnahme mit der Überflutung des Niederungsbereiches. Inwieweit 

die Flächen trotz des wechselnden Salzwassereinflusses noch besiedelt werden, ist unklar.  
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Abbildung 18: Lage der Gewässer mit Anzahl rufender Rotbauchunken 2012 
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Abbildung 19: Rufaktivität Laubfrosch 2009 bis 2012 

 

 

Abbildung 20: Vorkommen Kammmolch 2005 
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4.3.2. Fledermäuse 

Alle Arten stehen im Anhang IV der FFH-Richtlinie.  

Winterquartiere in Gebäuden 

Gebäude und Baumhöhlen können potenziell von Fledermäusen als Winterquartier genutzt 

werden.  

In den oberirdischen Gebäudebereichen (hier v.a. Dachböden, Spaltenbereiche zwischen 

Mauerwerk und Dachvortsand oder Dachbalken) sind potenziell Arten wie Breitflügelfleder-

maus, Zwergfledermaus oder Mückenfledermaus anzutreffen. Sie benötigen kühle aber frost-

freie und trockene Bereiche. Frostfreie Keller – und Bunkerbereiche mit hoher Luftfeuchtig-

keit werden von allen Arten der Myotis-Gruppe sowie dem Braunen Langohr besiedelt.  

Bei der Kartierung im Februar 2015 konnten in den Gebäuden keine Fledermäuse nachge-

wiesen werden. Daten hinsichtlich einer Nutzung liegen nicht vor. Eine Quartiernutzung kann 

daher ausgeschlossen werden. 

 

Winterquartiere in Baumhöhlen 

Baumhöhlen können potenziell von Fledermäusen als Winterquartier genutzt werden. Laut 

dem LBV-Papier „Fledermäuse und Straßenbau“ [2] besitzen Baumhöhlen in Gehölzen mit 

einem Stammdurchmesser > 50 cm eine Winterquartiereignung.  

In Schleswig-Holstein ist es vor allem der Große Abendsegler, der Baumhöhlen als Winter-

quartier nutzt. Grund dafür ist, dass die Art die Quartiere mit i.d.R. 70 bis 250 Tieren besetzt 

und so die Frostperiode überstehen kann. Vor der Frostperiode sowie bei wärmerer Witte-

rung auch während der kalten Monate verlassen die Tiere das eigentliche Winterquartier und 

nutzen dann in kleineren Gruppen andere Baumhöhlen. Daher sind alte Wälder mit entspre-

chender Anzahl an Baumhöhlen Voraussetzung, dass der Große Abendsegler Winterquartie-

re besiedelt. Im vorliegenden Fall ist dies nicht gegeben. Daher ist eine Besiedlung der im 

Plangebiet bestehenden Baumhöhlen als Winterquartier sehr unwahrscheinlich. 

 

Wochenstuben 

Gebäude und Baumhöhlen sind potenziell Quartiere, die von Fledermäusen als Wochenstu-

be genutzt werden können. Als Wochenstube werden die Quartiere bezeichnet, in denen die 

Weibchen die Jungen zur Welt bringen und aufziehen. Dabei nutzen die Tiere immer mehre-

re Quartiere im Wechsel. Aufgrund der Lage und Habitatausstattung besteht vor allem Po-

tenzial für gebäudebewohnende Fledermausarten bzw. Arten, die sowohl Gebäude als auch 

Baumhöhlen nutzen. Dagegen sind reine Waldarten aufgrund der geringen Waldgröße und 

des geringen Angebotes an Baumhöhlen nicht zu erwarten. Von den 16 in Schleswig-

Holstein vorkommenden Arten sind potenziell Zwergfledermaus, Mückenfledermaus, Breit-

flügelfledermaus und Wasserfledermaus im Gebiet mit Wochenstuben anzutreffen. 

Durch die Kartierung konnte eine Wochenstube der Zwergfledermaus nachgewiesen werden. 

Aktuelle Wochenstuben weiterer Arten sind auszuschließen.  
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4.3.3. Amphibien 

Auf der Geltinger Birk konnten laut Literatur folgende 9 Amphibienarten nachgewiesen wer-

den:  

Tabelle 9: Amphibien der Geltinger Birk 

Art Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Teichmolch  

Kammmolch X 

Erdkröte  

Grasfrosch  

Moorfrosch X 

Teichfrosch  

Laubfrosch X 

Rotbauchunke X 

Kreuzkröte X 

 

Aufgrund der Kartierung sind von den Arten im Plangebiet zur Winterquartiernutzung nur 

Erdkröte sowie Grasfrosch zu erwarten. Teichfrösche nutzen die Gewässer als Winterquar-

tier. Alle anderen Arten konnten in der direkten Umgebung des Plangebietes nicht nachge-

wiesen werden.  

Das Vorkommen vom Laubfrosch befindet sich in rd. 600 m. Die Verbreitungsgrenze ist nach 

den vorhandenen Daten als stabil anzusehen. 

Laut der Integrierten Station befinden sich Vorkommen der Rotbauchunke in rd. 400 m west-

lich (Gewässer bei Niebymaas) sowie 400 m südlich (ehem. Bodenentnahmestelle) des 

Plangebietes.  

Hinsichtlich einer Nutzung des Plangebietes als Winterquartier ist für die beiden Arten Laub-

frosch und Rotbauchunke eine geringe Wahrscheinlichkeit zu prognostizieren. Zwischen den 

Laichgewässern und dem Plangebiet befinden sich Gehölze gleicher Wertigkeit hinsichtlich 

einer Winterquartiernutzung. Wenn überhaupt, ist daher mit nur wenigen Exemplaren im 

Plangebiet zu rechnen. Da es bei der artenschutzrechtlichen Prüfung um ein signifikant er-

höhtes Tötungsrisiko geht und nicht um Einzelereignisse, populationswirksame Auswirkun-

gen aber aufgrund der prognostizierten geringen Individuenzahlen der beiden Arten auszu-

schließen sind und weitere artenschutzrechtliche Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

nicht zu erwarten sind, ist die Artengruppe Amphibien hinsichtlich der Prüfung des Eintretens 

von Verbotstatbeständen nicht relevant. 

 

4.3.4. Potenzial für weitere artenschutzrechtlich relevante Arten 

Aufgrund fehlender Habitatstrukturen sowie der artspezifischen geographischen Verbreitung 

besteht kein Potenzial für Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich geschützter Tierarten 

des Anhang IV der FFH-Richtlinie. 



Relevanzprüfung 

GFN mbH (14-144) 05.01.15: Feriendorf Geltinger Birk - Artenschutzrechtiche Bewertung 30 

4.4. Europäische Vogelarten 

Durch die EU-Vogelschutzrichtlinie sind alle europäischen Vogelarten geschützt und bei ei-

ner potenziellen Betroffenheit entsprechend relevant.   

 

4.4.1. Datenauswertung des LLUR-Artenkatasters und LLUR Monitoringdaten 

Brutvögel 

2014 und 2015 wurden Brutvogelkartierungen im Auftrag der Integrierten Station durchge-

führt. Für 2014 liegen für die Geltinger Birk flächendeckend Daten vor. Im angrenzenden 

Niederungsbereich wurden folgende Arten kartiert (siehe Abbildung 21): 

Tabelle 10: Brutvögel 2014, Kartierung NABU, M. Fischer 

Art Brutpaare (Umgebungsbereich) 

Rohrweihe 1 

Blässhuhn 3 

Kiebitz 2 

Rotschenkel 2 

Sturmmöwe 1 

Feldschwirl 2 

Neuntöter 2 

Schwarzkehlchen 2 

 

 
Abbildung 21: Brutvogelvorkommen 2014, Kartierung M. Fischer 
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Bei der Brutvogelkartierung 2015 wurden auf den Flächen um das Plangebiet 15 Brutvogel-

arten durch Reviergesang oder Nachweis von Jungvögeln kartiert (siehe nachfolgende Ta-

belle). Als Planungsrelevant sind Flussregenpfeifer und Kiebitz einzustufen. 

 

Tabelle 11: Brutvögel 2015 

Art 

Zwergtaucher (Brutverdacht) 

Höckerschwan 

Graugans 

Kanadagans 

Brandgans 

Stockente 

Blässhuhn 

Flussregenpfeifer 

Kiebitz 

Sturmmöwe 

Lachmöwe 

Feldlerche 

Neuntöter 

Schwarzkehlchen  

Rohrammer 

 

 

Rastvögel 

Aus den LLUR-Daten liegt nur eine Meldung über 100 Goldregenpfeifer aus dem Natur-

schutzgebiet in rd. 2,5 km Entfernung zum Plangebiet vor. 

Bei der im Auftrag der Integrierten Station durchgeführten Kartierung wurden 2015 auch 

Gast- und Rastvögel erfasst. Zum Kartiergebiet gehörten neben den Niederungsbereichen 

um das Plangebiet auch die westlich liegenden Niederungsflächen, der Strandbereich sowie 

der angrenzende Ostseebereich. Insgesamt wurden 96 Arten kartiert. Die Artenliste befindet 

sich im Anhang. 

4.4.2. Brutvögel 

Innerhalb des Plangebietes wurden insgesamt 33 Brutvogelarten erfasst. Die Arten gliedern 

sich in die Gilden 

- Gebüschbrüter, z.B. Dorngrasmücke, Zaunkönig 

- Baumbrüter, z.B. Buchfink, Mäusebussard 

- Höhlenbrüter- / Halbhöhlenbrüter, z.B. Kohlmeise, Bachstelze  

- Gebäudebrüter, Rauch- und Mehlschwalbe 

Da alle Gebäude abgerissen und der Großteil der Gehölze gerodet wird, ist mit dem Verlust 

nahezu aller Brutstätten im Bebauungsbereich zu rechnen. Der Mäusebussard brütete zwar 
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außerhalb des Bebauungsbereiches, allerdings ist aufgrund der Störungen mit einer Brut-

platzaufgabe zu rechnen. 

 

Innerhalb der nahegelegenen Niederungsbereichen wurden 6 Arten (Nonpasseriformes) kar-

tiert. Von weiteren 17 Arten liegen Daten von 2013 bis 2015 aus dem Umfeld vor. Bei den 

planungsrelevanten Arten handelt es sich um  

- Wiesenbrüter: Kiebitz, Rotschenkel, Flussregenpfeifer, Schwarzkehlchen 

- Schilfbrüter: Rohrweihe, Blässhuhn 

- Gebüschbrüter: Neuntöter 

Aufgrund der möglichen Störungen durch Besucher und Hunde besteht eine potenzielle Be-

troffenheit für die Brutvögel der angrenzenden Flächen. 

 

4.4.3. Rastvögel 

Aufgrund der exponierten Lage hat die Geltinger Birk eine hohe Bedeutung für Rastvögel. 

Durch die Überflutung der Niederungsbereiche wurde die Attraktivität der Rastflächen we-

sentlich gesteigert, was die Zahlen der Kartierung mit 82 Arten und 9.405 Exemplaren bele-

gen. Vor allem Gründelenten und Limikolen profitieren von den überfluteten Flächen. Die 

Ergebnisse der LLUR-Kartierung sind vergleichbar und bestätigen die Bedeutung. 

Aufgrund der Lage direkt angrenzend an das Plangebiet sind Beeinträchtigungen durch 

Baumaßnahmen und den Betrieb bzw. das Besucheraufkommen nicht auszuschließen.  

 

4.4.4. Zugvögel 

Die Geltinger Birk liegt am östlichen Ende der Flensburger Förde und damit an einer der 

Hauptstrecken des schleswig-holsteinischen Vogelzuges. Einerseits ziehen Vögel auf der 

Nord-Süd-Achse entlang der Ostseeküste, anderseits auf der Ost-West-Achse über die 

Flensburger Förde zur Nordsee.  

Der meiste Vogelzug ist auf der Ostsee bzw. über der Förde sowie entlang der Küstenlinie zu 

erwarten. Der Vogelzug über dem Meer bzw. über Küstengewässer, wie z.B. Entenzug, fin-

det oft in niedrigen Höhen statt. Vögel, die direkt über das Plangebiet ziehen, wie z.B. Greif-

vögel, Gänse oder Kraniche, fliegen dagegen i.d.R. in größeren Höhen. 

Weder die zu erwartenden Lichtimmissionen noch der zu erwartende Lärm während der 

Bauarbeiten werden wegen der Flughöhen ziehende Vögel beeinflussen. Auswirkungen auf 

den Vogelzug können aufgrund der prognostizierten Wirkprozesse daher ausgeschlossen 

werden. 
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4.5. Zusammenfassung  

Die Relevanzprüfung hat ergeben, dass hinsichtlich einer Verwirklichung der Verbotstatbe-

stände die Artengruppen Fledermäuse (Wochenstuben in Gebäuden) sowie Brut- und Rast-

vögel für die artenschutzrechtliche Prüfung relevant sind. Die folgende Tabelle gibt eine 

Übersicht über die für das Vorhaben artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen. 

Tabelle 12: artenschutzrechtlich relevante Artengruppen 

Artengruppe Nutzung artenschutzr. relevant 

Fledermäuse Winterquartier, Gebäude - 

 Winterquartier, Baumhöhle - 

 Wochenstube, Gebäude x 

 Wochenstube, Baumhöhle - 

Amphibien Winterquartier - 

Brutvögel Plangebiet x 

 Niederung x 

Rastvögel Niederung x 

Weitere Artengruppen - - 
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5. Prüfung des Eintretens von Verbotstatbeständen 

5.1. Relevante Verbotstatbestände 

Durch den Bau und Betrieb des Feriendorfes können die folgenden Verbotstatbestände gem. 

§ 44 (1) BNatSchG möglicherweise verwirklicht werden.  

 

Schädigung/Tötung von Individuen geschützter Arten gem. § 44 (1) 1 BNatSchG  

Baubedingte Wirkfaktoren 

Der Verbotstatbestand kann im vorliegenden Fall während der Bauarbeiten (Gebäudeabriss 

und Rodungsarbeiten) durch Verletzung / Tötung von Individuen, die immobil sind und sich 

nicht aktiv durch Flucht entziehen können, verwirklicht werden. Die Eignung des Plangebie-

tes als Brutgebiet sowie Wochenstubenquartier kann die Tötung von immobilen Tieren bzw. 

die Schädigung von Eiern zur Folge haben. 

 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Weiterhin kann es durch den Besucherverkehr verursachte Störungen bei den Brutvögeln 

der Niederung zur Brutaufgabe und damit zur Tötung von Jungvögeln bzw. der Schädigung 

von Eiern kommen. 

 

Störung streng geschützter Arten sowie von Vogelarten gem. § 44 (1) 2 BNatSchG  

Baubedingte Wirkfaktoren 

Zur potentiellen Verwirklichung des Störungsverbots kann es kommen, wenn während der 

Brutzeit Baumaßnahmen durchgeführt werden, Vögel dadurch ihr Brutgebiet verlassen und 

sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Zur potentiellen Verwirklichung des Störungsverbots kann es kommen, wenn während der 

Brutzeit Besucher die Brutgebiete der Niederung betreten, Vögel dadurch ihr Brutgebiet ver-

lassen und sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert.  

 

Hinsichtlich der Rastvögel sind keine Auswirkungen zu erwarten, durch die sich der Erhal-

tungszustand der lokalen Population verschlechtern könnte. 
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Beeinträchtigung/Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Arten 

gem. § 44 (1) 3 BNatSchG 

Eine Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten gem. § 44 (1) 3 BNatSchG tritt 

dann ein, wenn durch das Vorhaben die Funktionalität einer solchen Stätte (z.B. Fleder-

mausquartiere, Vogelbrutplatz, Laichplätze) dauerhaft beeinträchtigt wird. Bleibt die Funktion 

der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Umfeld erhalten, wird der Verbotstatbe-

stand nicht verwirklicht. 

Baubedingte Wirkfaktoren 

Durch die Rodung von Gehölzen und dem Abriss der Gebäude kann es durch den Verlust 

von Fledermausquartieren und Brutplätzen zur Verwirklichung des Verbotstatbestandes 

kommen.  

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Scheuchwirkungen durch den Besucherverkehr im Niederungsbereich können bewirken, 

dass Brutvögel die Brutplätze meiden. Weiterhin kann es aufgrund der durch den Besucher-

verkehr erzeugten Störungen zu Verlusten von Rastflächen kommen. 

5.2. Maßgebliche Arten 

Durch die vorhabensspezifischen Wirkfaktoren sind Konflikte nur mit der bereits dargestellten 

Artengruppe Brut- und Rastvögel sowie Fledermäuse zu erwarten. 

Weitere ebenfalls europäisch geschützte Tiergruppen (z.B. weitere Säugetierarten, Repti-

lienarten sowie Libellen- und Schmetterlingsarten u.a.) sind aufgrund der für sie fehlenden 

geeigneten Habitatstrukturen im Plangebiet oder ihrer Verbreitungsgrenzen nicht zu erwar-

ten, so dass für sie vorhabensbedingte Konflikte mit dem Artenschutzrecht auszuschließen 

sind. Auch bei Zugvögeln können vorhabensbedingte Konflikte mit dem Artenschutzrecht 

ausgeschlossen werden. 

5.3. Beurteilung möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte 

5.3.1. Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Schädigungs-/Tötungsverbot gem. § 44 (1) 1 BNatSchG 

Im Plangebiet befinden sich Bäume mit Höhlen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Höhlen 

während der Rodungszeit als Zwischenquartier genutzt werden. 

Im Plangebiet konnte in den Gebäuden eine Wochenstube der Zwergfledermaus nachgewie-

sen werden. Weiterhin können die Gebäude als Zwischenquartier genutzt werden. Es ist 

nicht auszuschließen, dass die Keller- und Bunkerbereiche im Herbst als Winterquartier neu 

besiedelt werden. 

Daher kann es durch die Rodung der Gehölze und dem Abriss der Gebäude zur Verletzung 

oder Tötung von Fledermäusen kommen. Durch folgende Maßnahme kann eine Verwirkli-
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chung des Verbotstatbestandes ausgeschlossen werden (detaillierte Angaben zu den Maß-

nahmen sowie Zeiträume sind in Kap. 5.4 beschrieben): 

Bauzeitenregelung: 

- Rodung der Gehölze außerhalb der Zeit, in der Fledermäuse Baumhöhlen als Zwi-

schenquartier nutzen. Ist dies nicht möglich, ist eine Besiedlung der Baumhöhlen zur 

Rodungszeit nach einer Kontrolle durch Höhlenverschluss zu vermeiden. 

- Gebäudeabriss außerhalb der Wochenstubenzeit. 

- Bei Gebäudeabriss zwischen dem 01.02. und 14.05. sowie 01.08. und 30.11. ist eine 

„fledermausschonende“ Abrissmethode durchzuführen. 

 

Verschluss der Winterquartiere 

- Um zu vermeiden, dass Fledermäuse die Keller und Bunker als Winterquartier neu 

besiedeln, sind diese zu verschließen. 

 

Störung von Individuen streng geschützter Arten gem. § 44 (1) 2 BNatSchG 

Im Plangebiet konnten keine streng geschützten Arten gem. BNatSchG nachgewiesen wer-

den. Eine Verwirklichung des Verbotstatbestandes ist daher auszuschließen. 

 

Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 (1) 3 BNatSchG 

Im Plangebiet konnte in den Gebäuden eine Wochenstube der Zwergfledermaus nachgewie-

sen werden. Durch den Abriss gehen die Quartiere verloren. Da alle Gebäude auf dem Ge-

lände abgerissen werden, bleibt die Funktionalität im Plangebiet auch nicht erhalten. 

Um eine Verwirklichung des Verbotstatbestandes ausschließen zu können, sind Ersatzquar-

tiere bereit zu stellen. Der Ausgleich muss im Verhältnis 1 : 3 erfolgen (siehe Kap. 5.4).  

 

5.3.2. Europäische Vogelarten 

Schädigungs-/Tötungsverbot gem. § 44 (1) 1 BNatSchG 

Die im Plangebiet vorkommenden Gehölze und Gebäude werden von zahlreichen Vogelar-

ten als Brutstätte genutzt. Durch die Rodung und dem Abriss der Gebäude kann es daher 

zur Verletzung oder Tötung von Individuen kommen. 

Im Niederungsbereich brüten u.a. Wiesenbrüter, Gänse und Enten. Durch den Besucherver-

kehr kann es zur Brutaufgabe kommen, wodurch es zur Schädigung von Eiern oder Jungvö-

geln kommen kann. 
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Durch folgende Maßnahme kann eine Verwirklichung des Verbotstatbestandes ausgeschlos-

sen werden (detaillierte Angaben zu den Maßnahmen sowie Zeiträume sind in Kap. 5.4 be-

schrieben): 

Bauzeitenregelung: 

- Rodung der Gehölze außerhalb der Brutzeit  

- Beginn des Abriss der Gebäude außerhalb der Brutzeit 

 

Besucherlenkung: 

- Um zu vermeiden, dass Besucher oder mitgeführte Hunde die Brutgebiete der sen-

siblen Arten (Rotschenkel und Kiebitz) betreten, sind Maßnahmen zur Besucherlen-

kung zu ergreifen. 

 

Störung von Individuen gem. § 44 (1) 2  BNatSchG 

Im Niederungsbereich kommen u.a. Wiesenbrüter, Gänse und Enten als Brutvögel vor. 

Wegen der Gehölze im Randbereich des Plangebietes sowie der Entfernung zu den Brutstät-

ten kann eine Störung der Brutvögel durch die Baumaßnahmen und eine dadurch ausgelöste 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes ausgeschlossen werden.  

Zur potentiellen Verwirklichung des Störungsverbots kann es kommen, wenn während der 

Brutzeit Besucher die Brutgebiete betreten, Vögel dadurch ihr Brutgebiet verlassen und sich 

dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

Durch eine Besucherlenkung kann eine Verwirklichung des Verbotstatbestandes ausge-

schlossen werden. 

 

Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 (1) 3 BNatSchG 

Durch die Rodung von Gehölzen und dem Abriss von Gebäuden im Plangebiet kommt es 

zum Verlust von Brutstätten. Davon sind folgende Gilden betroffen: 

Gebüschbrüter, Baumbrüter, Höhlenbrüter, Halbhöhlenbrüter, Gebäudebrüter. 

Für Gebüsch- und Baumbrüter bleibt die Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen 

Zusammenhang erhalten, da in der Umgebung sich weitere Gehölze gleicher Wertigkeit be-

finden und der Eingriff außerdem entsprechend ausgeglichen wird. Dies gilt auch für den im 

Plangebiet brütenden Mäusebussard. 

Für die Höhlen-, Halbhöhlen- und Gebäudebrüter gehen dagegen die Fortpflanzungsstätten 

verloren. Eine Verwirklichung des Verbotstatbestandes kann durch das Aufhängen von ent-

sprechenden Nisthilfen ausgeschlossen werden. 
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Durch regelmäßigen Besucherverkehr im Niederungsbereich kann es zur Aufgabe von Brut-

flächen kommen. Dies betrifft besonders störungsempfindliche Arten wie Limikolen.  

Durch Maßnahmen der Besucherlenkung kann eine Verwirklichung des Verbotstatbestandes 

ausgeschlossen werden. 

Weiterhin wird es durch das Besucheraufkommen zu Störungen der Rastvögel im Nahbe-

reich des Plangebietes kommen. Vor allem im westlichen Bereich mit lückigen, teilweise feh-

lenden Gehölzen, sind Störungen zu erwarten. Bei den Erfassungen wurden die durch die 

Kartierarbeiten erzeugten Störungen dokumentiert. Aufgrund dieser Werte ist ein Wirkraum 

von rd. 4 ha zu prognostizieren, der als Rastfläche für Vögel wegfällt (siehe Abbildung 22).  

Der Gesamtbereich der überfluteten Flächen auf der Geltinger Birk beträgt – in Abhängigkeit 

des Wasserstandes – rund 180 ha. Die durch die Störung betroffenen Rastflächen machen 

einen Anteil von 2,2 % von der gesamten Überflutungsfläche aus.  

Aufgrund des geringen Flächenanteils, der durch die Störungen für Rastvögel wegfällt, bleibt 

die Funktion der Ruhe- bzw. Raststätte im räumlichen Umfeld erhalten. Eine Verwirklichung 

des Verbotstatbestandes kann daher ausgeschlossen werden. 



Prüfung des Eintretens von Verbotstatbeständen 

GFN mbH (14-144) 05.01.15: Feriendorf Geltinger Birk - Artenschutzrechtiche Bewertung 39 

 

Abbildung 22: Überflutungsbereich der Geltinger Birk und prognostizierter Verlust an Rastfläche 

5.4. Maßnahmen zur Minderung und Vermeidung 

I. Festlegung von Bauzeitfenstern  

Für die potentiell vorkommenden Arten ist eine zeitliche Einschränkung des Eingriffs, insbe-

sondere der Gehölzrodungen und der Abbrucharbeiten, eine wichtige Vermeidungsmaß-

nahme. Wenn der Eingriff außerhalb dieser Zeit erfolgt, ist eine Schädigung/Tötung von Indi-

viduen durch die Bauarbeiten sicher auszuschließen.  
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Gehölzrodungen 

Fledermäuse: Die Rodung der Höhlenbäume muss außerhalb der Zeit erfolgen, in der Fle-

dermäuse Baumhöhlen als Tagesversteck oder Wochenstube nutzen (außerhalb 01.02. bis 

30.11.). Sollte eine Rodung in den Monaten Dezember oder Januar nicht möglich sein, sind 

die Baumhöhlen vor der Rodung auf Besatz zu kontrollieren und bei Leerstand zu verschlie-

ßen (siehe Maßnahme III).  

Brutvögel: Die Rodung der Gehölze muss außerhalb der Brutzeit von Gehölzbrütern erfolgen 

(außerhalb 01.03. bis 30.09.).  

 

Gebäudeabriss 

Fledermäuse: Der Abriss eines Gebäudes muss außerhalb der Wochenstubenzeit durchge-

führt werden (außerhalb15.05. bis 31.07.).  

Brutvögel: Der Abriss eines Gebäudes muss außerhalb der Brutzeit von Gebäudebrütern 

beginnen (außerhalb 15.03. bis 31.08.). Es hat ein kontinuierlicher Baubetrieb zu folgen. 

 

II. „fledermausschonende“ Abrissmethode 

Eine Schädigung von Individuen kann wirksam vermieden werden, indem die Abrissarbeiten 

im Bereich des Dachstuhls langsam begonnen werden, d.h. vor den eigentlichen Abriss mit 

schwerem Gerät z.B. mit Schlägen der Schaufel starke Erschütterungen am Dachstuhl er-

zeugt werden, die die Tiere zum Verlassen des Quartiers bewegen. Bei akuten Gefährdungs-

lagen verlassen Fledermäuse i.d.R. auch tagsüber ihre Quartiere, sofern die Temperaturen 

nicht zu tief sind (> 10oC), d.h. sie physiologisch in der Lage sind, zu flüchten. Nach mehr-

fach wiederholten Schlägen/Erschütterungen des Dachstuhls kann dann nach ca. 15 min mit 

den eigentlichen Abrissarbeiten begonnen werden. 

 

III. Verschluss von Fledermausquartieren 

Gehölze 

Bei Rodung von Höhlenbäume außerhalb der Monate Dezember und Januar sind die Höhlen 

auf Besatz zu kontrollieren und bei Leerstand zu verschließen, sodass ein Einflug von Fle-

dermäusen nicht mehr möglich ist. Sollten die Höhlen besetzt sein, ist vor dem Verschluss 

der Ausflug aller Tiere abzuwarten. 

Winterquartiere 

Die Keller und Bunkeranlagen der Gebäude sind so zu verschließen, damit keine Besetzung 

der potenziellen Winterquartiere möglich ist. Geeigneter Zeitraum ist der Mai. 

Die Maßnahme wurde bereits durchgeführt. 
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IV. Ersatzmaßnahme für die Wochenstube der Zwergfledermaus 

Durch den Gebäudeabriss kommt es zu einer Zerstörung von Wochenstubenquartieren der 

Zwergfledermaus. Um eine Verwirklichung des Verbotstatbestandes nach BNatSchG zu 

vermeiden, sind die Quartiere zu ersetzten. 

Eine Wochenstube besteht aus einem Komplex mehrerer Quartiere, zwischen denen die 

Tiere während der Wochenstubenzeit wechseln. Der Ausgleich muss im Verhältnis 1 : 3 er-

bracht werden, d.h. die eine Wochenstube muss durch drei neue ersetzt werden [2]. Folgen-

dermaßen ist der Ausgleich zu erbringen:  

 

Ausgleich 

- An 3 Standorten werden Cluster von Fledermausquartieren errichtet. 

- Ein Cluster besteht aus 4 Quartierstandorten. 

- Ein Quartierstandort besteht aus einem Aufbau mit 4 Quartierkästen bzw. in den 

Waldstandorten werden 4 Quartierkästen an Bäume gehängt. 

 

Standortwahl 

- Windgeschützt. 

- Geschützt vor Licht, Lärm und weiteren Störungen. 

- Die Abbildungen im Anhang zeigen Möglichkeiten der Standortwahl, ein Einverneh-

men mit den entsprechenden Grundstücksbesitzern muss noch erbracht werden. 

- Zwei Quartiere bei Standort 1 liegen im Windschatten eines Knicks. Die Knickpflege 

ist im Wechsel durchzuführen, d.b. vor einem Quartierstandort ist der Knick so hoch, 

dass der Windschutz erhalten bleibt.  

 

Aufbau 

- Pro Aufbau bzw. Waldstandort sind je zwei der beiden Kastentypen zu verwenden 

(siehe Anhang): 

Typ 1: Schwegler, Sommerquartier 2FTH (Maße: Höhe 70 cm x Breite 50 cm x Tiefe 

19,5 cm), siehe Abbildung 28 

Typ 2: Schwegler, Sommerquartier 1FFH (Maße: Höhe 87,5 cm x Breite 24,5 cm x 

Tiefe 19 cm), siehe Abbildung 29 

- Hanghöhe (bezogen auf Kasten-Unterkante): 3 m 

- Auf jeder Seite des Aufbaus sind je ein Kasten beider Typen anzubringen, siehe Ab-

bildung 30. 

- Oben und an beiden Seiten sind Bretter als Windschutz anzubringen (Breite insge-

samt rd. 70 cm). 

- Das Holz muss wetterfest sein, damit die Konstruktion entsprechend langlebig ist. 

- Die Pfosten der Quartierkonstruktionen sind im Boden in einem Betonfundament zu 

sichern (Schutz vor Bodennässe). 

- Die Pfosten sind mit einem Marderschutz (breiten Blechen) zu versehen. 

- Im Wald sind die Kästen an potenziellen Flugstraßen aufzuhängen. 

 

Wartung 

- Reinigung: Die Kästen sind selbstreinigend, eine Reinigung ist nicht notwendig. 
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- Kontrolle: die Kästen sind regelmäßig auf Funktionalität zu kontrollieren und dauer-

haft zu erhalten. Die Standorte müssen ebenfalls erhalten bleiben bzw. dürfen im 

Ausnahmefall nur in Absprache mit der UNB und eines Fachplaners mit entsprechen-

den Fachkenntnissen verändert werden. 

 

V. Ersatzmaßnahme Nisthilfen 

Die durch die Rodung der Gehölze und dem Abriss der Gebäude zerstörten Nistplätze für 

Höhlen-, Halbhöhlen- und Gebäudebrüter sind im Verhältnis 1 : 2 auszugleichen. Folgender 

Ausgleichsbedarf ergibt sich aus der Brutvogelkartierung: 

 

Typ Anzahl Brutvögel Anzahl Nistkästen / Nisthilfen 

Höhlenbrüter 14 28 

Halbhöhlenbrüter 9 18 

Rauchschwalbe 4 8 

Mehlschwalbe 4 8 

 

Die Nisthilfen aus Holzbeton sind in der Umgebung entsprechend der Habitateignung anzu-

bringen. Die Höhlen- und Halbhöhlenkästen sind in den Wäldern, an Waldrändern oder 

Knicks anzubringen.  

Die Nisthilfen für die Rauschwalben sind in Ställen oder in anderen geeigneten Gebäuden 

anzubringen. Die Nisthilfen sind einzeln mit einem Abstand von mindestens 1 m aufzuhän-

gen. 

Die Nisthilfen für die Mehlschwalbe sind unter Dachvorsprüngen und immer an der Außen-

wand von Gebäuden an der wetterabgewandten Seite anzubringen. Da Mehlschwalben ge-

sellig sind können die Nisthilfen auch paarweise angebracht werden. 

Die Standorte sind mit Hilfe einer Fachperson auszuwählen. 

 

VI. Besucherlenkung 

Um eine Störung der Wiesenvögel durch Besucher oder Hunde im Bereich südöstlich des 

Plangebietes zu vermeiden, sind entlang der Gehölzstruktur dichte Brombeerhecken, ein 

Zaun oder vergleichbare Strukturen anzubringen. Die Maßnahme muss ein Betreten der Flä-

che verhindern. Weiterhin ist ein Graben geplant, der ebenfalls das Betreten der sensiblen 

Bereiche mit verhindert. Die Lage ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen bzw. sind 

im Umweltbericht detaillierter beschrieben.  
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Abbildung 23: Lage der Maßnahmen für Besucherlenkung  
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6. Fazit 

Die vorhandene Datenlage wird aus fachgutachterlicher Sicht als für eine Beurteilung ausrei-

chend eingestuft. Kartierungen, Potenzialanalyse sowie Datenrecherche ergaben für die Ar-

tengruppen Vögel und Fledermäuse eine hohe artenschutzrechtliche Relevanz im Wirkraum 

des Vorhabens.  

Die mögliche Schädigung / Tötung von Individuen europäischer Vogelarten sowie Fleder-

mäuse im Sinne des § 44 (1) 1 BNatSchG können durch Bauzeitenregelungen, Besucher-

lenkung sowie Besatzkontrollen mit anschließendem Verschluss von Quartieren sicher aus-

geschlossen werden. 

Erhebliche Störungen gem. § 44 (1) 2 BNatSchG sind ebenfalls durch Maßnahmen der Be-

sucherlenkung auszuschließen. 

Schädigungen von Fortpflanzungsstätten im Sinne des § 44 (1) 3 BNatSchG sind durch Er-

satzmaßnahmen (Gehölzpflanzungen, Aufhängen von Nisthilfen und Ersatzquartiere für Fle-

dermäuse) sowie Besucherlenkung auszuschließen. 

Unter Berücksichtigung der genannten Maßnahme verstößt der Eingriff nicht gegen die Ver-

bote des § 44 (1) BNatSchG. Ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung nach § 45 BNatSchG 

ist somit nicht notwendig. 
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8. Anlagen 

8.1. Artenliste Rastvögel (GFN mbH) 

Nr. Art Nr. Art 

1 Austernfischer 42 Mittelsäger 

2 Alpenstrandläufer 43 Mantelmöwe 

3 Buchfink 44 Nigans 

4 Bachstelze 45 Nebelkrähe 

5 Bekassine 46 Ohrenlerche 

6 Bergpieper 47 Pfeifente 

7 Braunkehlchen 48 Regenbrachvogel 

8 Blässgans 49 Reiherente 

9 Brandseeschwalbe 50 Rabenkrähe 

10 Brandgans 51 Rohrammer 

11 Bruchwsserläufer 52 Rotschenkel 

12 Dohle 53 Rotmilan 

13 Dunkler Wasserläufer 54 Rohrweihe 

14 Feldlerche 55 Rauchschwalbe 

15 Flussregenpfeifer 56 Ringeltaube 

16 Flussuferläufer 57 Star 

17 Gänsesäger 58 Säbelschnäbler  

18 Großer Brachvogel 59 Schellente 

19 Gartenrotschwanz 60 Seeadler 

20 Graugans 61 Silbermöwe 

21 Goldregenpfeifer 62 Singschwan 

22 Graureiher 63 Schnatterente 

23 Grünschenkel 64 Sperber 

24 Hänfling 65 Spießente 

25 Haubentaucher 66 Sandregenpfeifer 

26 Höckerschwan 67 Schafstelze 

27 Kampfläufer 68 Sturmmöwe 

28 Kanadagans 69 Stockente 

29 Kranich 70 Steinschmätzer 

30 Kernbeißer 71 Sumpfläufer 

31 Kiebitz 72 Tafelente 

32 Knäkente 73 Temminkstrandläufer 

33 Knutt 74 Teichhuhn 

34 Kormoran 75 Uferschwalbe 

35 Kornweihe 76 Wiesenpieper 

36 Krickente 77 Waldwasserläufer 

37 Löffler 78 Wacholderdrossel 

38 Lachmöwe 79 Wanderfalke 

39 Löffelente 80 Weißwangengans 

40 Mehlschwalbe 81 Zwergtaucher 

41 Merlin 82 Zwergstrandläufer 
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8.2. Artenliste Rastvögel (LLUR) 

Nr. Art Nr. Art 

1 Alpenstrandläufer 49 Mauersegler 

2 Amsel 50 Mäusebussard 

3 Austernfischer 51 Mehlschwalbe 

4 Bachstelze 52 Mittelsäger 

5 Bekassine 53 Nebelkrähe 

6 Birkenzeisig 54 Neuntöter 

7 Blässhuhn 55 Nilgans 

8 Blaumeise 56 Pfeifente 

9 Bluthänfling 57 Pfuhlschnepfe 

10 Brandgans 58 Rabenkrähe 

11 Bruchwasserläufer 59 Rauchschwalbe 

12 Buchfink 60 Reiherente 

13 Buntspecht 61 Ringelgans 

14 Dorngrasmücke 62 Ringeltaube 

15 Dunkler Wasserläufer 63 Rohrammer 

16 Eiderente 64 Rohrweihe 

17 Fasan 65 Rotkehlchen 

18 Feldlerche 66 Rotschenkel 

19 Feldschwirl 67 Säbelschnäbler 

20 Feldsperling 68 Sandregenpfeifer 

21 Flussregenpfeifer 69 Schafstelze 

22 Flussseeschwalbe 70 Schnatterente 

23 Flussuferläufer 71 Schneegans 

24 Gartenbaumläufer 72 Seeadler 

25 Goldammer 73 Sichelstrandläufer 

26 Graugans 74 Silbermöwe 

27 Graureiher 75 Silberreiher 

28 Grünfink 76 Sperber 

29 Grünschenkel 77 Spießente 

30 Haubentaucher 78 Star 

31 Höckerschwan 79 Steinschmätzer 

32 Kampfläufer 80 Steinwälzer 

33 Kanadagans 81 Stieglitz 

34 Kiebitz 82 Stockente 

35 Kiebitzregenpfeifer 83 Stockente 

36 Klappergrasmücke 84 Sturmmöwe 

37 Knäkente 85 Sumpfläufer 

38 Knutt 86 Tafelente 

39 Kohlmeise 87 Teichrohrsänger 

40 Kolkrabe 88 Temminckstrandläufer 

41 Kormoran 89 Uferschwalbe 

42 Kranich 90 Waldwasserläufer 

43 Krickente 91 Wasserralle 
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Fortsetzung Tabelle Rastvögel 

44 Kuckuck 92 Wiesenpieper 

45 Lachmöwe 93 Zaunkönig 

46 Löffelente 94 Zilpzalp 

47 Löffler 95 Zwergseeschwalbe 

48 Mantelmöwe 96 Zwergstrandläufer 
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8.3. Ersatz Fledermausquartier 

 

 

 
Abbildung 24: Lage der drei Cluster  
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Abbildung 25: Lage des Clusters 1  

 

 
Abbildung 26: Lage des Clusters 2 
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Abbildung 27: Lage des Clusters 3  

 

Kastentypen für die Ersatzquartiere: 

 

 
Abbildung 28: Typ 1, Schwegler, Sommerquartier 2FTH 
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Abbildung 29: Typ 2, Schwegler, Sommerquartier 1FFH 
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Aufbau Quartierstandort: 

 

 
Abbildung 30:  Aufbau mit Betonfundament [Längenangaben in cm] 

Auf jeder Seite sind je ein Kasten des Typs 1FFH und 2FTH anzubringen. 
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